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Halbherziges Verbot von menschenrechtswidrigen Operationen an
intergeschlechtlichen Kindern und Jugendlichen
Lücken im Gesetzentwurf der Koalition verhindern ausreichenden Schutz

Der Bundestag stimmt heute Abend über das „Gesetz zum Schutz von Kindern mit Varianten

der Geschlechtsentwicklung“ der Bundesregierung ab. Damit sollen intergeschlechtliche Kinder

und Jugendliche vor „normalisierenden“ medizinischen Behandlungen geschützt werden. Dazu

erklärt Henny Engels, Mitglied im Bundesvorstand des Lesben- und Schwulenverbandes

(LSVD):

Diese „normalisierenden“ Behandlungen und Eingriffe an intergeschlechtlichen Kindern und

Jugendlichen sind keine Heileingriffe, sondern Menschenrechtsverletzungen. Der Gesetzentwurf

von Union und SPD zum OP-Verbot bleibt leider ein halbherziger Schritt hin zur Wahrung

der geschlechtlichen Selbstbestimmung und Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit für

intergeschlechtliche Kinder und Jugendliche. Nun liegt es an der nächsten Bundesregierung

nachzubessern, um einen besseren und ausreichenden Schutz der Kinder und Jugendlichen zu

gewährleisten.

Wie viele andere Sachverständige hat der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) vor allem

fehlende Maßnahmen kritisiert, die eine Umgehung des Verbots verhindern oder eine effektive

Strafverfolgung ermöglichen. Da das Verbot nur Kinder mit der medizinischen Diagnose „Variante

der Geschlechtsentwicklung“ schützen soll, besteht eine große Umgehungsgefahr, indem Kinder

aus dem Anwendungsbereich hinausdefiniert werden. Da Intergeschlechtlichkeit oftmals als

„Krankheit“ betrachtet wird, stehen Eltern häufig unter dem fatalen Eindruck stehen, ihrem

Kind mit einer „normalisierenden“ OP ein besseres Leben zu ermöglichen. Das wird im Gesetz

weiterhin ignoriert.

Ärgerlich ist auch die fehlende Einrichtung eines zentralen Melderegisters und umfassender

Melde- und Dokumentationspflichten. Diese Forderung wird von den Regierungsfraktionen

zwar unterstützt, fand mit Verweis auf fehlende Zeit zur Klärung von Details jedoch keinen

Eingang in das geplante Gesetz. Da das OP-Verbot eine der wenigen konkreten queerpolitischen

Versprechen im Koalitionsvertrag war, wäre über drei Jahre Zeit gewesen, eine tragfähige Lösung

zu finden.

Weiterhin fordern wir eine Beratungspflicht durch qualifizierte Peer-Berater*innen vor jedem

Eingriff. Eltern und Kinder müssen umfassend und vorurteilsfrei über die mit der Behandlung

verbundenen Folgen und Alternativen aufgeklärt werden.

Hintergrund

Intergeschlechtliche Menschen erleben das Gesundheitswesen oft als Ort der Gewalt. Eine

inter*sensible und akzeptierende Gesundheitsversorgung ist nicht gegeben. Itergeschlechtlichkeit

gilt vielmehr als „Krankheit“, „Störung“ oder „Abweichung“. Mithilfe dieser medizinischen

Kategorisierung nehmen Ärzt*innen in Deutschland bis heute irreversible, verstümmelnde Eingriffe

und hormonelle Behandlungen an inter* Kindern und Jugendlichen vor. Jahr für Jahr werden
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an die 2.000 „feminisierende“ oder „maskulinisierende“ Operationen allein an Kindern unter

zehn Jahren [https://omp.ub.rub.de/index.php/RUB/catalog/book/113]  durchgeführt. Obwohl

bestehende medizinische Leitlinien von diesen Eingriffen abraten.

- Gesetzentwurf der Bundesregierung [https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/246/1924686.pdf]

- Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz (6.

Ausschuss) [http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/279/1927929.pdf]

- Bundesregierung plant Verbot unnötiger OPs an intergeschlechtlichen Menschen:

Körperliche Unversehrtheit von inter* Kindern endlich sichern [https://www.lsvd.de/de/ct/4447-

bundesregierung-plant-verbot-unnoetiger-ops-an-intergeschlechtlichen-menschen]

- Erfahrungen von inter* Menschen in Deutschland: Coming-out, Offenheit und Diskriminierung im

Alltag, in der Schule, im Gesundheitswesen und am Arbeitsplatz [https://www.lsvd.de/de/ct/2629-

erfahrungen-von-inter-menschen-in-deutschland]

Der Lesben-und Schwulenverband (LSVD) ist ein Bürgerrechtsverband und vertritt die

Interessen und Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen

Menschen (LSBTI).

Gleiche Rechte, Vielfalt und Respekt – wir wollen, dass LSBTI als selbstverständlicher Teil

gesellschaftlicher Normalität akzeptiert und anerkannt werden.

Seite 2 von 2

https://omp.ub.rub.de/index.php/RUB/catalog/book/113
https://omp.ub.rub.de/index.php/RUB/catalog/book/113
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/246/1924686.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/279/1927929.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/279/1927929.pdf
https://www.lsvd.de/de/ct/4447-bundesregierung-plant-verbot-unnoetiger-ops-an-intergeschlechtlichen-menschen
https://www.lsvd.de/de/ct/4447-bundesregierung-plant-verbot-unnoetiger-ops-an-intergeschlechtlichen-menschen
https://www.lsvd.de/de/ct/4447-bundesregierung-plant-verbot-unnoetiger-ops-an-intergeschlechtlichen-menschen
https://www.lsvd.de/de/ct/2629-erfahrungen-von-inter-menschen-in-deutschland
https://www.lsvd.de/de/ct/2629-erfahrungen-von-inter-menschen-in-deutschland
https://www.lsvd.de/de/ct/2629-erfahrungen-von-inter-menschen-in-deutschland

